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Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen (RKM) 

Konferenz Freiburg, 19. – 21 Mai 2008 

Protokollauszug zum Thema Lehrbeauftragte 

TOP 3 Lehrbeauftragte  

Der TOP Lehrbeauftragte wird ausführlich diskutiert. Kontrovers wird disku-

tiert, ob und in wie weit die RKM einen verbindlichen Beschluss darüber 

fassen kann, wie die einzelnen Hochschulen die Lehrbeauftragten besser 

stellen sollen.  

 

Beschlussantrag 1: 

Die RKM fordert die zuständigen Ministerien auf:  

- die für die Finanzierung von Lehraufträgen zur Verfügung stehen-
den Mittel zu erhöhen,  

- zusätzliche Mittelbaustellen zu schaffen,  
- den Hochschulen - soweit noch nicht geschehen - völlige Autonomie 

in Bezug auf die Gestaltung der Honorarsätze zu gewähren. 

Der Vorstand der RKM wird beauftragt, diesen Beschluss sowohl den zu-

ständigen Ministerien als auch den Ministerpräsidenten der Länder zukom-

men zu lassen. 

 

Begründung:  

Nur an Musikhochschulen wird die Lehre teilweise durch Lehrbeauftragte 

sichergestellt, nicht nur ergänzt, wie an anderen Hochschulen. Diese be-

sonders verantwortungsvolle Aufgabe muss angemessen honoriert werden. 

Ziel müssen Stellenpläne sein, die eine Sicherstellung der Lehre durch 

hauptamtliche Kräfte ermöglicht. 

 

Der Beschlussantrag 1 wird angenommen. Abstimmungsergebnis: 23/0/0 

 


